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Amtliche Bekanntmachungen 

 

 

 

Gemäß der Deponieverordnung (DepV) dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 für ein Abdichtungssystem 

Materialen, Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik 

nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden 

ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungs-

kontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

 

Die gültigen, von der BAM erteilten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM 

veröffentlicht.  

 

Tabellen der BAM-zugelassenen Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellten 

Dichtungskontrollsysteme für Deponieabdichtungssysteme sowie die Fundorte der 

Zulassungsdokumente finden Sie auf der folgenden Seite: 

 

https://tes.bam.de/TES/Navigation/DE/Recht-und-Regelwerke/Abfallrecht/abfallrecht.html. 
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ZULASSUNGSSCHEIN

06/BAM  4.3/01/14

für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 

in Basis- und Oberflächenabdichtungen  von Deponien

Antragsteller: AGRU Kunststofftechnik Gm bH

Ing.-Pesendorfer-Str. 31

A-4540 Bad Hall

Nachtrag:

Die Anlagen  1, 2 und 7 des Zulassungsscheins vom  15.04.2015 werden durch die entsprechenden 
Anlagen dieses Nachtrags ersetzt.

Berlin, den 8. Juni 2023

BUNDESANSTALT FÜR M ATERIALFORSCHUNG  UND -PRÜFUNG (BAM )

Dr. rer. nat. Franz-Georg Sim on  

Direktor und Professor

im  Auftrag

Andreas W öhlecke

Technischer Regierungsam tsrat

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien

BAM  DLV: 23007186, 4. Ausfertigung (Urschrift)

Dieser! Nachtrag um fasst 2 Blätter und 3 Anlagen.

Zulassungsscheine oder Nachträge zu Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder m it Blättern ohne  

Dienstsiegel sind ungültig.

Sicherheit in Technik und Chemie



Blatt 2 des 1. Nachtrages zur Zulassung Nr. 06/BAM  4.3/01/14  vom 08.06.2023

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb  eines M onats nach Bekanntgabe  W iderspruch beim  Präsidenten  der 

Bundesanstalt für M aterialforschung  und -prüfung  (BAM ), Berlin  12205, Unter den Eichen 87, erhoben  wer

den.

12205 Berlin, 08.06.2023



ANLAGE 1 ZUM  ZULASSUNGSSCHEIN

06/BAM  4.3/01/14,1. Nachtrag

BUNDESANSTALT FÜR M ATERIALFORSCHUNG

UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahm en der Eigen- und Frem düberwachun.g der Herstellung der 

PE-HD Dichtungsbahnen (s. Tabelle 6 und 7 der Zulassungsrichtlin ie 11)

11 siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen, Bundesanstalt für 

M aterialforschung und -prüfung (BAM) und die dort angegebenen Anforderungstabellen.

21 Proben werden aus dem  glatten Randbereich entnomm en.

31 Bei der Eingangskontrolle an jeder Lieferung (Lieferfahrzeug); bei der Eigenüberwachung  der Dichtungsbahn einmal 

pro Produktionstag, insbesondere je Betriebsanlauf und bei Chargenwechsel des Rußbatch; bei der Frem düberwachung.

Prüfgröße Prüfverfahren11 Anforderungen und Toleranzen

1. Dichte s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Dichte W erkstoff: (0,932 + 0,002) g/cm 3
Dichte k d b : (0,944 ± 0,005) g/cm 3

2. Schmelze-M assefließrate s. Tabelle 1 Nr. 1.8 M FR  190/5W erkstoff: (2,6 ± 0,3) g/10 m in

M FR190/5 k d b : (2,6 ± 0,4) g/10 m in

3. M FR-Änderung s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Abs (ÖM FR)<15%

4. □ icke s. Tabelle 1 Nr. 1.7
s. Tabelle 4 Nr. 4.1

alle Einzelwerte > 2,50 m m  und
•Bereich Einzelwert = M ittelwert ± 0,15 m m

5. Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts

s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u.1.2 s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u.1.2

6. Geradheit und Planlage s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 .

7. Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung

visuell Abschnitt 2.5 der Richtlin ie
Festlegung gem äß Zulassungsschein Nr. 3.4

8. M asseanteil an Ruß s. Tabelle 1 Nr. 1.3 (2,2 ± 0,2) Gew.-%

9. Homogenität der 
Rußverteilung

s. Tabelle 1 Nr. 1.4 an der Dichtungsbahn

10. M aßänderung  ÖL s. Tabelle 1 Nr. 1.9.
s. Tabelle 4 Nr. 4.2  
nach 1 h bei 120 °C

alle Einzelwerte: quer: <1,5% ;
längs: <1,5 % ; für die Einzelwerte gilt 
zusätzlich: Betrag der Änderung  von ÖL, längs, 
über die Breite der KDB < 0,6 % .

11. Zugbeanspruchung 21 
Zugspannung an der 
Streckgrenze  
Streckdehnung  
Bruchdehnung

s. Tabelle 2 Nr. 2.2
s. Tabelle 6 Nr. 6.6

längs quer
<js:>15N/m m 2 >15N/m m 2

ey : >  8,5 %  > 8,5 %
eb:>600 %  > 600 %

12. Spannungsrissbeständigkeit s. Tabelle 3 Nr. 3.2 s. Tabelle 3 Nr. 3.2

13. Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 Nr. 2.4 >5,0 kN

14. □ xidations-
Induktionszeit (OIT)31

s. Tabelle 1 Nr. 1.11 0IT k o b (210 °C): >40 m in

15. Art und Gehalt an Tracer BAM -Prüfvorschrift wird im  Einzelfall festgelegt, 

Prüfung durch die Zulassungsstelle
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ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSSCHEIN 
06/BAM 4.3/01/14,1. Nachtrag 
BAM BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn

Hersteller

AGRU  KUNSTSTOFFTECHNIK Gm bH

Ing.-Pesendorfer-Straße 31

A-4540 Bad Hall 

Österreich

Geschäftsführer : M ag. Alois Gruber

Vertriebspartner

G-quadrat Gm bH

Adolf-Dem bach-Straße 4 a

D-47829 Krefeld

Deutschland

Geschäftsführer : Dr.-Ing. Jan Schröder

Die Installation der Dichtungsbahn erfolgt durch eigene Fachkräfte oder Fachverleger auf 

Grundlage der BAM Richtlin ie für die Zulassung  von Kunststoffdichtungsbahnen für 

Deponieabdichtungen und der „BAM  Richtlin ie - Richtlin ie für die Anforderungen an Fachbetriebe  

für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbauteile 

in Deponieabdichtungssystem e“ . Die Fachverleger sind durch den AK  GW S e.V. güteüberwacht.
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ANLAGE 7 ZUM ZULASSUNGSSSCHEIN 
06/BAM 4.3/01/14,1. Nachtrag 
BAM BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Qualitätssicherung im Rahmen der Eigen- und

Fremdüberwachung

Die Produktion von Dichtungsbahnen unterliegt bei der AGRU-Kunststofftechnik  Gm bH einem  

Qualitätsm anagem entsystem  nach der DIN EN ISO  9001. Innerhalb dieses QM -System s  werden  

die M aßnahm en der internen Qualitätskontrolle geregelt.

Die Anforderungstabellen  5 und 6 (Art und Um fang im Rahm en der Eigenüberwachung) der 

„R ichtlin ie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen" (in der 

jeweils aktuellen Fassung) bilden dabei die Grundlage  der Eigenüberwachung.

Diese Daten werden über 20 Jahre so archiviert, dass  jederzeit eine Zuordnung der 

Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit m öglich ist. Bei Auslieferung werden diese Ergebnisse in 

Form  von Zertifikaten nach DIN EN 10204-3.1 dokum entiert

Die laufende Fertigung der Dichtungsbahnen  sowie die Eigenüberwachung  werden 

frem düberwacht durch:

SKZ - Testing GmbH 

Friedrich-Bergius-Ring 22 

D-97076 Würzburg

Die Frem düberwachung wird nach Art und Um fang gem äß der „R ichtlin ie für die Zulassung  von  

Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen “ (in der jeweils aktuellen Fassung) 

durchgeführt.


